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V E R O R D N U N G  - Entwurf 

 

 
des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Andrä vom                , Zahl: 031-2/10240/2023 mit 

welcher die Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Andrä vom 18.12.1998, 

Zahl: 031-2/1998, in der die Aufschließungsgebiete gemäß §§ 4 und 4 a des Kärntner 

Gemeindeplanungsgesetzes festgelegt wurden, dahingehend geändert wird, dass die 

Bezeichnung „Aufschließungsgebiet“ für das Grundstück 869/1 KG St. Andrä, im Ausmaß von 

ca. 2945 m², aufgehoben wird. 

 

Auf Grund §§ 25 und 41 iVm § 38 Kärntner Raumordnungsgesetz 2021 (K-ROG 2021) idgF 

LGBl. Nr. 59/2021 wird verordnet: 

 

§ 1 
Wirkungsbereich – Freigabe von Aufschließungsgebieten 

 

Bei der Parzelle 869/1 KG St. Andrä, wird im Flächenwidmungsplan die Bezeichnung 

„Aufschließungsgebiet“ im Ausmaß von ca. 2.945 m² aufgehoben. 

 

Die planliche Darstellung in der Anlage 1 bildet einen integrierten Bestandteil dieser 

Verordnung.  

 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen Amtsblatt 

in Kraft. 

 

 

Die Bürgermeisterin: 

 

 

 

 

Anlage: 

Lageplan 

Erläuterungsbericht inkl. Bebauungskonzept – Entwurf 

  



 

 
 

 
  



 

 
 

ERLÄUTERUNGSBERICHT - Entwurf 
 

Im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde St. Andrä ist die Parzelle 869/1 KG St. 

Andrä als Bauland – Wohngebiet gewidmet und als Aufschließungsgebiet ausgewiesen. 

Die seinerzeitige Festlegung als Aufschließungsgebiet erfolgte aufgrund eines Baulandüberhanges. 

 

Gem. § 25 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 hat der Gemeinderat die Festlegung von 

Bauland als Aufschließungsgebiet aufzuheben, wenn 

 die Aufhebung den im örtlichen Entwicklungskonzept festgelegten Zielen der örtlichen 

Raumplanung nicht widerspricht, 

 das Aufschließungsgebiet im Anschluss an eine bestehende Bebauung gelegen ist und 

 die Gründe für die Festlegung weggefallen sind. 

 

Weisen als Aufschließungsgebiet festgelegte Grundflächen sämtliche Voraussetzungen für die 

Bebauung auf und verpflichten sich die Eigentümer solcher Grundflächen mit Wirkung auch für ihre 

Rechtsnachfolger in einer privatwirtschaftlichen Vereinbarung mit der Gemeinde, für eine 

widmungsgemäße Bebauung der Grundflächen innerhalb von 5 Jahren nach der Freigabe zu sorgen, 

so hat der Gemeinderat die Festlegung als Aufschließungsgebiet ohne Bedachtnahme auf die 

vorhandenen und verfügbaren Baulandreserven in der Gemeinde aufzuheben. Als widmungsgemäß 

bebaut ist eine Grundfläche dann anzusehen, wenn die widmungsgemäße Ausführung des 

Bauvorhabens vollendet worden ist. 

 

Mit Schreiben vom 21.02.2022 ersucht die Grundeigentümerin Aloisia Wasserbacher, 9433 St. Andrä 

54/1 (nunmehr die Kärntner Siedlungswerk Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

Karnerstrasse 1, 9020 Klagenfurt – Kaufvertrag vom 27.04.2022; Beurkundungsregisterzahl: 675/2022 

und 685/2022), um Aufhebung des Aufschließungsgebietes für das Grundstück 869/1 KG St. Andrä, da 

die Errichtung einer Kindestagesstätte geplant ist.  

Gemäß Bebauungskonzept (Anlage 2 - Vorentwurf 20220630 der G+H Ziviltechniker GmbH., 9433 St. 

Andrä 100) des nunmehrigen Eigentümers ist die Bebauung mit einem dreigeschossigen Wohngebäude 

und einem zweigeschossigen Gebäude mit kombinierter Nutzung (Kindertagesstätte und Wohnungen) 

vorgesehen. 

Mit privatwirtschaftlicher Vereinbarung vom………………….. verpflichtet sich der Grundeigentümer das 

gegenständliche Grundstück bis zum ………………………..nach Freigabe des Aufschließungsgebietes 

widmungsgemäß und gemäß Bebauungskonzept (Anlage 2) entweder selbst zu bebauen oder von 

Dritten bebauen zu lassen.  

 

Einer Freigabe des Aufschließungsgebietes auf der Grundstücksparzelle Nr. 869/1 KG St. Andrä im 

Ausmaß von ca. 2.945 m² steht nichts im Wege, da sämtliche Erschließungsvoraussetzungen gegeben 

sind und auf die wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und kulturellen Erfordernisse in der Gemeinde 

Bedacht genommen wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Anlage 2 - Bebauungskonzept (nicht maßstabsgetreu) 
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